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1. Einleitung 

Die Stadt Penzlin verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Wohnraum, die derzeit nicht gedeckt 
werden kann. Gleichermaßen obliegt es der Stadt aufgrund ihrer zentralörtlichen Funktion als 
Grundzentrums Wohnbauflächen für die Bevölkerung vorzuhalten.  

Der anhaltend hohe Nachfrage an diesen dörflichen Baugrundstücken soll nun mit der 
Aufstellung eines Bebauungsplans sowie der damit verbundenen Festsetzung eines 
Allgemeinen Wohngebietes am nördlichen Ortsrand von Werder Rechnung getragen werden.   

Die Stadtvertretung der Stadt Penzlin hat in der Sitzung am 19.03.2024 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 21 „Wohngebiet Seeweide Werder“ beschlossen. 

Für das in Rede stehende Vorhaben ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung 
durchzuführen, deren Ergebnisse im Umweltbericht dargestellt werden. Der Umweltbericht ist 
gemäß § 2 a Satz 3 BauGB ein eigenständiger Teil der Begründung des Bebauungsplans. Er 
stellt insbesondere die ermittelten Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar. 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden somit die Verträglichkeit des geplanten Vorhabens mit 
unterschiedlichen Schutzgütern geprüft und die zu erwartenden erheblichen oder nachhaltigen 
Umweltauswirkungen bewertet.  
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1.1   Kurzdarstellung der Ziele und des Inhalts des Vorhabens  

Festsetzungen 

Zielstellung der Stadt Penzlin ist es, durch Festsetzung von einem Allgemeinen Wohngebiet 
die Errichtung von Einfamilienwohnhäusern planungsrechtlich zu sichern. 

Planungsziel der Stadt Penzlin ist die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 
BauNVO. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zulässig sind 
Wohngebäude, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Aufgrund des hohen Bedarfes und der Nachfrage nach Wohnraum entspricht die Errichtung 
von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, sonstigen nicht störende Gewerbebetrieben, 
Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrieben und Tankstellen nicht dem Entwicklungsziel 
der Stadt. Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 BauNVO sind demnach unzulässig.  

Die Grundflächenzahl wird für das Allgemeine Wohngebiet auf 0,4 beschränkt. Eine 
Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 und 3 BauNVO ist ausgeschlossen. 

Flächenbilanz 

  

Geltungsbereich 19.434 m² 

Allgemeines Wohngebiet 12.151 m² 

Festgesetzte Verkehrsflächen 

Davon entfallen auf den Geh- und Radweg 

2.517 

1.285 

m² 

m² 

Wasser 591 m² 

Erhalt Baumreihe 773 m² 

Erhalt Ufervegetation 415 m² 

Intensivgrünland 1.703 m² 

Versorgungsanlagen 17 m² 

Maximale Vollversiegelung GRZ 0,4         4.861 m² 
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1.2 Überblick über die der Umweltprüfung zugrunde gelegten Fachgesetze und 
Fachpläne  

Maßgeblich für die Beurteilung der Belange des Umweltschutzes sind folgende gesetzliche 
Grundlagen: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394). 

Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder 
von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und 
Landschaft zu erwarten, sind Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen zu erörtern und zu bilanzieren (vgl. dazu § 18 BNatSchG).  

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 
5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) 

Zur Vermeidung unnötiger Beeinträchtigungen des Natur- und Landschaftshaushaltes sind die 
in §§ 1 und 2 verankerten Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
maßgeblich und bindend. 

Demnach ist zu prüfen, ob das Bauleitplanverfahren einen Eingriff im Sinne des § 14 Abs. 1 
BNatSchG erwarten lässt (Prognose des Eingriffs).  

Zudem ist die Stadt verpflichtet, alle über die Inanspruchnahme von Natur und Landschaft am 
Ort des Eingriffs hinausgehenden Beeinträchtigungen der Umwelt auf ihre Vermeidbarkeit zu 
prüfen (Vermeidungspflicht).  

Im Weiteren ist durch die Stadt zu prüfen, ob die Auswirkungen des Vorhabens beispielsweise 
durch umweltschonende Varianten gemindert werden können (Minderungspflicht). In einem 
nächsten Schritt sind die zu erwartenden nicht vermeidbaren Eingriffe durch planerische 
Maßnahmen des Ausgleichs zu kompensieren.  

Unter normativer Wertung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB in Verbindung mit § 1 a Abs. 3 BauGB 
hat die Stadt die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft mit den übrigen berührten 
öffentlichen und privaten Belangen abzuwägen (Integritätsinteresse).  

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 
(GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 
(GVOBl. M-V S. 546) 

Auf Grund der Ermächtigung nach § 3 Abs. 2 BNatSchG sind grundsätzlich die Länder für den 
gesetzlichen Biotopschutz zuständig.  
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Weitere überörtliche Planungen: 
Bauleitpläne unterliegen den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. Dabei sind die 
einzelnen Bundesländer gebunden, übergeordnete und zusammenfassende Pläne oder 
Programme aufzustellen.   

Das Landesraumentwicklungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-
V) enthält in den Zielen der Raumordnung Regelungen zur Entwicklung von 
Siedlungsstrukturen.  

Der Programmsatz LEP 4.1 fordert, dass die Gemeinden die Innenentwicklungspotenziale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig nutzen. Sofern dies nachweislich nicht 
umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu 
erfolgen. LEP 4.1 (5) (Z) 

Die Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie die 
Verfestigung von Siedlungssplittern sind zu vermeiden. LEP 4.1 (6) (Z) 

Unter Zersiedlung fallen die untergeordnete oder unzusammenhängende Bebauung, eine 
Bebauung, die durch ihren Umfang und ihre Lage die freie Landschaft und das Ortsbild 
nachteilig beeinflusst und einen Ansatzpunkt für eine weitere Besiedlung im Außenbereich 
bildet sowie das Zusammenwachsen von Siedlungen. 

Laut dem Programmsatz sind die zentralen Orte die Schwerpunkte der 
Wohnbauflächenentwicklung. In Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Ausweisung 
neuer Wohnbauflächen auf den Eigenbedarf zu beschränken. LEP 4.2 (1) und (2) (Z) 

Der Eigenbedarf orientiert sich dabei an der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, an den 
steigenden Wohnflächenansprüchen der Bevölkerung und an der Haushaltsstruktur. Bei der 
Festlegung des Wohnraumbedarfes durch die Regionalplanung sind sowohl regionale als auch 
örtliche Besonderheiten der Wohnungsnachfrage und die infrastrukturellen Voraussetzungen 
einer Gemeinde zu berücksichtigen. Die Inanspruchnahme erschlossener Bauflächen hat 
Vorrang vor der Neuausweisung und Erschließung neuer Wohnbauflächen. 

Vorliegend sind im Innenbereich der Stadt Penzlin alle potenziellen Bauflächen für die 
Wohnbauentwicklung erschöpft. Aus diesem Grund soll ein Areal im direkten Anschluss an 
vorhandene Siedlungsstrukturen in Anspruch genommen werden. 

Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte (RREP MS) 
beinhaltet verbindliche Ziele der Raumordnung, mit denen der Entstehung neuer 
Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener Splittersiedlungen entgegengewirkt 
werden soll. 

Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf die Zentralen Orte zu konzentrieren. (Ziel 4.1 [4] RREP 
MS).  

Als Ziel der Raumordnung ist des Weiteren aufgeführt, dass die Ausweisung neuer 
Wohnbauflächen in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen hat. (Ziel 4.1 [6] RREP MS). 
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Abbildung 1: Auszug der Festlegungskarte des RREP MS – Planungsraum roter Kreis 

In der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklenburgische 
Seenplatte wird die Stadt Penzlin als Grundzentrum dargestellt. Der Planungsraum in der 
Ortslage Werder befindet sich in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und in einem 
Tourismusentwicklungsraums. 

Der Stadt obliegt es aufgrund der zentralörtlichen Funktion eines Grundzentrums weitere 
Wohnbauflächen im Anschluss an vorhandene Siedlungsstrukturen zu schaffen. Mit der 
vorliegenden Planung wird dieser Zielstellung Rechnung getragen. 

Der Planungsraum wird derzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet. Aufgrund der 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden Planungsziele mit 
den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang 
umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die abwägende 
Entscheidung einbezogen werden. 

Planungsraum 
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Die Ergänzungsfläche befindet sich entlang einer vorhandenen Erschließungsstraße. Die 
angrenzenden Flächen sind bereits im Süden durch Wohnnutzungen charakterisiert. Aufgrund 
der fehlenden Bauflächen im Innenbereich ist eine Flächeninanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Nutzflächen alternativlos. 

Der Geltungsbereich des Planvorhabens wurde bisher nicht touristisch genutzt. Eine negative 
Beeinflussung des angrenzenden touristischen Angebots eines Campingplatzes wird nicht 
befürchtet, da es aufgrund des fehlenden Wirkgefüges zu keinerlei Einschränkungen kommen 
wird.   

Nach Einschätzung der Stadt Penzlin entspricht die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
26 „Wohngebiet Seeweide Werder“ den Vorgaben der übergeordneten Planungen. 

Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan dient als vorbereitender Bauleitplan. Er stellt die geplante Art der 
Bodennutzung des gesamten Gemeindegebietes in seinen Grundzügen dar.  

Die Stadt Penzlin ist noch nicht in der Lage, ein Flächennutzungsplankonzept für das gesamte 
Gemeindegebiet zu erarbeiten. Demgegenüber erfordert die geordnete städtebauliche 
Entwicklung, dass für die o. g. Planung die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch einen 
Bebauungsplan geschaffen werden.  

Dies erfolgt durch einen vorzeitigen Bebauungsplan. Dieser kann aufgestellt werden, wenn 
dringende Gründe es erfordern und der geplanten städtebaulichen Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht entgegenstehen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient unter anderem dazu, die Errichtung von bis zu 9 
Eigenheimstandorten planungsrechtlich zu ermöglichen. Die zeitnahe Umsetzung des 
geplanten Wohngebiets liegt im besonderen Interesse der Kommune.  

Da nachweislich keine Wohnbauflächen in der Stadt Penzlin zur Verfügung stehen, liegt hier 
ein Mangel vor, welcher als dringender Grund für den vorzeitigen Bebauungsplan gemäß § 8 
Abs. 4 BauGB ausschlaggebend ist. 

Ein dringender Grund für den vorzeitigen Bebauungsplan ist die kurzfristige Bereitstellung von 
Bauland im Bereich Einfamilienhausbau. Hierfür besteht eine höhere Nachfrage als angebotene 
Baugrundstücke vorhanden sind. 

Der Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes stehen ferner auch keine anderweitigen 
Entwicklungsabsichten der Stadt Penzlin entgegen. 

Für den Planungsraum und seine Umgebung liegen keine konkreten Planungs- und 
Entwicklungsabsichten der Gemeinde Penzlin vor, die einer Verwirklichung der auf dem 
Geltungsbereich beabsichtigten Planung entgegenstünden.  

Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB bestünde auch die Möglichkeit der Aufstellung eines 
selbstständigen Bebauungsplans.  
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Auch hier ist ein wirksamer Flächennutzungsplan nicht erforderlich, wenn der selbstständige 
Bebauungsplan ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Dieser setzt allerdings 
voraus, dass ein weiterer Koordinierungs- und Steuerungsbedarf über den Planungsraum des 
Bebauungsplanes hinaus in der Gemeinde nicht besteht.  

Aufgrund der geringfügigen Planungsraumgröße im Verhältnis zur Gesamtgemeindefläche ist 
der vorliegende Bebauungsplan nicht in der Lage, den städtebaulichen bzw. 
planungsrechtlichen Koordinierungs- und Steuerungsbedarf der Stadt Penzlin abzudecken. 

Die grundsätzliche Absicht der Stadt Penzlin zur Aufstellung eines Flächennutzungsplans 
bleibt davon unberührt. 
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2.   Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
2.1 Beschreibung des Vorhabenstandortes einschließlich des       

Untersuchungsraumes 

Der Planungsraum befindet sich nördlich der Ortslage Werder der Stadt Penzlin und östlich 
des Stadtsees im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Der Geltungsbereich erstreckt sich 
direkt entlang der gemeindlichen Straße, über den der Planungsraum erschlossen wird. 

Das Areal wird derzeit intensiv als Dauergrünland bewirtschaftet. Südlich des Planungsraumes 
schließt sich die Ortslage Werder an. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein 
Naturcampingplatz. 

Das topographische Gelände ist als eben zu bezeichnen und weist eine mittlere Geländehöhe 
von 55 m über NHN im amtlichen Höhenbezugsystem DHHN2016 auf. 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich entlang der Erschließungsstraße gesetzlich 
geschützte Baumreihen. Zudem existiert nördlich der Wohnbauflächen ein zeitweise 
wasserführendes Soll mit Feldgehölzen aus einheimischen Baumarten.  

Ebenso befinden sich im Planungsraum keine nationalen oder europäischen Schutzgebiete. Bei 
dem nächstgelegenen europäischen Schutzgebiet handelt es sich um das europäische 
Vogelschutzgebiet DE 2645-402 „Wald- und Seenlandschaft Lieps-Serrahn“, welches sich 
östlich in einer Entfernung von ca. 1.500 m erstreckt. 

 

Abbildung 2: Luftbild (Quelle: https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php) 

Geltungsbereich Bebauungsplan 
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Abbildung 3: Westliche Fläche des geplanten Wohngebietes (Quelle: Apple Karten) 

 

 

Abbildung 4: Östliche Fläche des geplanten Wohngebietes (Quelle: Apple Karten) 
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2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustands und der 
Umweltmerkmale  

Das Vorhaben ist sowohl maßnahme- als auch schutzgutbezogen darzustellen und zu 
bewerten. Im Falle des vorliegenden Bebauungsplans sind somit folgende Auswirkungen 
aufgrund der Errichtung und des Betriebes eines Wohngebietes zu berücksichtigen: 

Baubedingte Auswirkungen 
• Lärm- und Schadstoffbelastung, Beunruhigung durch baubedingten Verkehr, nicht 

quantifizierbare Störwirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen 

Anlage-, betriebsbedingte Auswirkungen 

• Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden sowie Landschaft durch 
Flächenverlust aufgrund von Neuversiegelungen 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

• Wirkungen aufgrund von Anliegerverkehr auf die Schutzgüter Mensch und Siedlung 
und Tiere und Pflanzen  

Zusammenfassend wurden drei Konfliktschwerpunkte mit einem erhöhten 
Untersuchungsbedarf festgestellt:  

1. Unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft durch geplante 
Flächeninanspruchnahme betreffen die Schutzgüter Fläche, Boden, Tiere und Pflanzen. 

2. Lärm, Staub sowie Schadstoffimmissionen während der Bauphase sind bezüglich der 
Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Boden, Pflanzen und Tiere zu beurteilen.  

3. Die Wahrnehmbarkeit der Bebauung ist bezüglich des Schutzgutes Landschaftsbild zu 
bewerten. 

Weitere Konfliktschwerpunkte sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.  

Im Rahmen der Umweltprüfung ist die Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
erforderlich. Aufgrund der derzeitigen Nutzung im Bereich der geplanten Baufelder erfolgt 
diese Prüfung als worst-case-Analyse.  

Von einer Kartierung des im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes wird unter 
Beachtung der anthropogenen Vorprägung abgesehen.  

Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkenntnisse zu 
artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem Hintergrund der örtlichen 
Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten 
zulassen.  

Das Vorkommen einer Art wird angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich 
dort geeignete Habitatstrukturen befinden (worst-case-Betrachtung). Die Diskussion der 
Betroffenheit von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen erfolgt in einem gesonderten 
Fachbeitrag. 
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2.2.1  Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentlichen 
Immissionswirkungen im Plangebiet vorhersehbar, die auch nur ansatzweise zu 
immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen gesetzlich 
vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

2.2.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Pflanzen und Biologische Vielfalt 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 
Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportal herangezogen. 

Methodik 

Für die Bestandsaufnahme der Biotoptypen im Untersuchungsraum wurden als 
Datengrundlage die veröffentlichten Geoinformationsdaten des Geoportals Mecklenburg-
Vorpommern herangezogen.  

Auf dieser Grundlage und mit Hilfe der Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-
Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand 2013 erfolgte die Darstellung der 
Biotop- und Nutzungstypen des Untersuchungsraumes (siehe Anlage 1). 

Differenziert nach zusammengefassten Hauptgruppen erfolgt im Weiteren eine kurze 
Beschreibung der im untersuchten Natur- und Landschaftsraum relevanten Biotoptypen: 

Ergebnisse 

Das geplante Wohngebiet ist als Intensivgrünland auf Mineralstandorten (GIM) und als 
Kleiner Müll- und Schuttplatz (OSM) einzuschätzen. Die Grünflächen unterliegen einer 
regelmäßigen Mahd. Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ist 
entsprechend auszuschließen. Hochwertige Biotope befinden sich außerhalb des festgesetzten 
Wohngebietes und werden als solches gekennzeichnet sowie erhalten.  

  



S e i t e  | 13 

 

Bebauungsplan Nr. 26                                   Umweltbericht, Stand Januar 2025 
„Wohngebiet Seeweide Werder“    
der Stadt Penzlin 

Biotoptypen mit hoher Bedeutung 

Angrenzend bzw. innerhalb des Planungsraumes befinden sich zwei nährstoffreiche 
Stillgewässer (SE) und eine Allee (BAA), welche hochwertige Biotopstrukturen darstellen und 
dem gesetzlichen Schutzstatus unterliegen.  

Biotoptypen mit mittlerer Bedeutung 

Außerhalb des Planungsraumes erstreckt sich ruderale Staudenflur frischer bis trockener 
Mineralstandorte (RHU). 

Biotoptypen mit geringer Bedeutung 

Der überwiegende Teil der festgesetzten Wohngebiete erstreckt sich im Bereich von 
Intensivgrünland auf Mineralstandorten (GIM). Durch eine regelmäßige Mahd wird die 
Bedeutung als Lebensraum eingeschränkt. Außerhalb des Geltungsbereiches befindet sich 
zudem ein Sandacker (ACS).  

Biotoptypen mit untergeordneter Bedeutung 

Wirtschaftswege (OVU und OVW), Campingplätze (PZG), Ländlich geprägtes Dorfgebiet (ODF), 
Kleiner Müll- und Schuttplatz (OSM), Sonstige Ver- und Entsorgungsanlagen (OSS) und Straßen 
(OVL) sind naturfern und zum Großteil versiegelt. Eine Bedeutung als Lebensraum lässt sich 
vorliegend nicht ableiten.  

Flora 

Streng geschützte Farn- und Blütenpflanzen in Mecklenburg-Vorpommern sind der Sumpf-
Engelwurz (Angelica palustris), Kriechender Sellerie (Apium repens), Vierteiliger Rautenfarn 
(Botrychium multifidum), Einfacher Rautenfarn (Botrychium simplex), Herzlöffel (Caldesia 
parnassifolia), Echter Frauenschuh (Cypripedium calceolus), Sand-Silberscharte (Jurinea 
cyanoides), Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii), Schwimmendes Froschkraut (Luronium natans), 
Zwerg-Mummel, Zwerg-Teichrose (Nuphar pumila), Karlszepter (Pedicularis  sceptrum-
carolinum), Finger-Küchenschelle (Pulsatilla patens), Frühlings-Küchenschelle (Pulsatilla 
vernalis), Moor-Steinbrech (Saxifraga hirculus), Violette Schwarzwurzel (Scorzonera purpurea) 
und Vorblattloses Leinblatt (Thesium ebracteatum). 

Das Vorkommen von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund der 
anthropogenen Nutzungseinflüsse durch eine regelmäßige Mahd ausgeschlossen werden.  
  



S e i t e  | 14 

 

Bebauungsplan Nr. 26                                   Umweltbericht, Stand Januar 2025 
„Wohngebiet Seeweide Werder“    
der Stadt Penzlin 

Methodik  
Das BNatSchG unterscheidet zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten.   

Besonders geschützte Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG definiert. Es handelt sich dabei 
um: 

• Arten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) 338/97 (Schutz von Exemplaren 
wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels) 

• Arten des Anhangs IV der RL 92/43/EWG (FFH-RICHTLINIE) 

• Europäische Vogelarten: alle in Europa natürlich vorkommenden Vogelarten 

• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.1 BNatSchG aufgeführt sind (d.h. 
Arten der Anlage 1 Spalte 2 und 3 zu § 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO) 

Die streng geschützten Arten unterliegen einem strengeren Schutz nach § 44 BNatSchG und 
bilden eine Teilmenge der besonders geschützten Arten (vgl. BNatSchG § 7 (2), Nr.14). Sie 
umfassen die: 

• Arten des Anhangs A der EG-VO 338/97 

• Arten des Anhangs IV der RL 92/43/EWG (FFH-RICHTLINIE) 

• Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs.2 BNatSchG aufgeführt sind (d.h. 
Arten der Anlage 1 Spalte 3 zu § 1 BArtSchVO 

Die ausschließlich national geschützten Arten sind im Rahmen der Eingriffsregelung zu 
behandeln. Der § 44 BNatSchG ist um den für Eingriffsvorhaben relevanten neuen Absatz 5 
ergänzt: 

• Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5. 

Innerhalb des Artenschutzfachbeitrages als Anlage des Umweltberichts können im Rahmen 
einer Relevanzprüfung alle Tierarten ausgeschlossen werden, die aufgrund ihrer 
Lebensansprüche und der festgestellten Habitatausstattung nicht betroffen sein können. 

Die Ausstattung des Planungsraumes wurde hinsichtlich der Habitatausstattung und Eignung 
als Lebensraum eingeschätzt (Potenzialabschätzung). Das Vorkommen einer Art wird 
angenommen, wenn die Art im Raum verbreitet ist und sich dort geeignete Habitatstrukturen 
befinden (worst-case-Betrachtung).  

Das daraus abgeleitete Vorkommen kann jedoch größer sein als der reelle Bestand, da nicht 
alle geeigneten Habitatstrukturen tatsächlich besiedelt sind.  

Von einer Kartierung des potenziell im Planungsraum vorkommenden Artenbestandes konnte 
demnach unter Beachtung der anthropogenen Vorprägung sowie Berücksichtigung einer am 
Maßstab der praktischen Vernunft ausgerichteten Untersuchungstiefe abgesehen werden.  
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Von ihr wären keine neuen Erkenntnisse zu erwarten, da bereits allgemeine Erkenntnisse zu 
artspezifischen Verhaltensweisen und Habitatansprüchen vor dem Hintergrund der örtlichen 
Gegebenheiten sichere Rückschlüsse auf das Vorhandensein bzw. Fehlen bestimmter Arten 
zulassen. Das zu untersuchende Artenspektrum erfolgte unter Beachtung der Ausstattung des 
Planungsraumes in Verbindung mit den Ansprüchen einzelner Arten.  

Die Untersuchung der einzelnen Artengruppen und das Festlegen von Maßnahmen zur 
Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität wird 
innerhalb des gesonderten Artenschutzfachbeitrages durchgeführt. In diesem werden 
mögliche Betroffenheiten durch die Umsetzung der Planung überprüft.  

Ergebnisse  

Die Betroffenheit der Artengruppen Amphibien, Fledermäuse, Reptilien, Brutvögel 
verschiedener Gilden sowie der Weißstorch als Nahrungsgast müssen näher untersucht 
werden.  

Hinweise auf Vorkommen oder Konfliktpotentiale mit anderen relevanten Arten oder 
Artengruppen wurden nicht festgestellt.   

2.2.3  Schutzgut Fläche  

Der Planungsraum befindet sich im Norden der Ortslage Werder und ist bereits überwiegend 
anthropogen durch die umliegende Wohnbebauung geprägt. 

Die festgesetzten Flächen des Allgemeinen Wohngebietes umfassen überwiegend 
Intensivgrünland auf Mineralstandorten. Durch eine regelmäßige Mahd wird die Bedeutung als 
Lebensraum eingeschränkt. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden. Die Inanspruchnahme von hochwertigen land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Böden ist zu vermeiden. Bodenversiegelungen sollen auf ein unbedingt notwendiges Maß 
begrenzt werden.  Es werden keine Waldflächen in Anspruch genommen. 
 

2.2.4  Schutzgut Boden  

Die Bewertung des Bodens erfolgt anhand der Bodenfunktionen als Lebensgrundlage und 
Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Nährstoff- und 
Wasserspeicher, als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen 
insbesondere auch zum Schutz des Grundwassers, als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
und als Nutzfläche. 

Der Boden ist von sandig-lehmigen Böden dominiert, die anthropogen starküberformt sind 
(LUNG, M-V, 2010). Unmittelbar innerhalb des Plangebietes, im Bereich der westlichen 
Wohnbauflächen liegt die Bohrung Hy Pnl / 1959 vor.  
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Bild 4: Bohrprofil Hy Pnl / 1959 (Quelle: Geologischer Dienst LUNGM-V über GAIA MV), Seite 1 
(Hinweis,auf die Darstellung der tiefer liegenden Lage wurde verzichtet); der Horizont des 
angetroffenen Grundwassers lag bei GOK 44,80 m NN.  
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Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum 

Als Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna sind solche zu nennen, 
die das Vorkommen spezieller Arten ermöglichen. Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine 
Böden mit hoher Bedeutung als Lebensraum für Flora und Fauna vorhanden.  

Böden mit hoher Bedeutung als Regler für den Stoff- und Wasserhaushalt 

Aufgrund der derzeitigen und vorangegangenen Nutzung ist davon auszugehen, dass die 
wesentlichen Bodenfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches durchschnittlich vorhanden 
sind. Insofern hat der Boden in diesem Bereich für den Stoff- und Wasserhaushalt keine 
hervorgehobene Bedeutung. 

Böden mit hoher Bedeutung als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 

Innerhalb des Planungsraumes sind keine Bodendenkmale bekannt.  

Böden mit einer hohen Bedeutung als Nutzfläche  
Der Planungsraum wird derzeit landwirtschaftlich bewirtschaftet. Aufgrund der 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen sind die vorliegenden Planungsziele mit 
den Belangen der Landwirtschaft in Einklang zu bringen. 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 
Bodenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen.  

Gleichzeitig sollen landwirtschaftlich genutzte Flächen nur in einem notwendigen Umfang 
umgenutzt werden (§ 1a Abs. 2 S. 2 BauGB). Diese Grundsätze sollen in die abwägende 
Entscheidung einbezogen werden. 

Die Flächen des Allgemeinen Wohngebietes befinden sich entlang einer vorhandenen 
Erschließungsstraße. Die angrenzenden Flächen sind bereits im Süden durch Wohnnutzungen 
charakterisiert. Aufgrund der fehlenden Bauflächen im Innenbereich ist eine 
Flächeninanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen alternativlos.  
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2.2.5  Schutzgut Wasser 

Grundwasser 

Zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkungen sind für das Vorhaben nicht erforderlich. Das 
Niederschlagswasser kann weiterhin auf der Vorhabenfläche versickern. Der Boden besteht 
vorwiegend aus Geschiebemergel (siehe 2.2.4 Schutzgut Boden).  

Die Grundwasserhöhengleichen befinden sich zwischen 45 m und 44 m.  
 

 
Abbildung 5: Grundwasserhöhengleichen (Grundwasserfließrichtung blau skizziert) 

Gemäß den Karten des Geoportal M-V betragen die Grundwasserflurabstände im 
Geltungsbereich > 10 m (gelb).  

  
Abbildung 5: Übersichtskarte Grundwasserflurabstand im Geltungsbereich (roter Kreis), Quelle GAIA M-V 
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Oberflächenwasser 

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich ein zeitweise wasserführendes Soll, welches als 
solche innerhalb der Planung beachtet und dargestellt wird. Zu den festgesetzten Baugrenzen 
des Allgemeinen Wohngebiets besteht ein Mindestabstand von 10 m.  

2.2.6  Schutzgut Landschaft 

Das Landschaftsbild des Untersuchungsraumes wird durch die bereits umliegenden Nutzungen 
als Campingplatz und Siedlung bestimmt. Der Nutzungszweck der Erholung dominiert klar 
gegenüber den naturnahen Biotopstrukturen in den angrenzenden Bereichen. 

Die Bewertung der Erlebnisqualität und des Landschaftsbildes erfolgt verbal-argumentativ 
anhand der standortbezogenen Kriterien zur Vielfalt, Eigenart, Naturnähe (Kulturgrad) und 
Schönheit (Erleben). 

Der Untersuchungsraum befindet sich in der Landschaftszone 3 – Rückland der 
Mecklenburgischen Seenplatte.  

Vorliegend sind keine unzerschnittenen, störungsarmen und hochwertigen 
Landschaftsbildräume von der Planung betroffen. Der Planungsraum ist bereits durch eine 
anthropogene Nutzung gekennzeichnet.  

Bewertet man den Zustand der untersuchten Landschaft mittels der Erlebnisfaktoren Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, so trägt das geplante Wohngebiet durch seine Vorprägung eine 
geringe Bedeutung für den Natur- und Landschaftsraum.  

Angrenzende sichtverstellende Landschaftselemente und Biotope mit hoher Bedeutung 
werden mit der Planung nicht beseitigt.  

Die Eigenart bezeichnet die historisch gewachsene Charakteristik und Unverwechselbarkeit 
einer Landschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dabei kann die Eigenart sowohl natürlich als 
auch menschlich geprägt sein.  

Als naturnah und vielfältig wird eine Landschaft empfunden, in der erkennbare menschliche 
Einflüsse und Nutzungsspuren nahezu fehlen. Für den in Rede stehenden Planungsraum kann 
kein naturnaher Charakter festgestellt werden. 
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2.2.7  Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz  

Das Klima der Region ist warm und gemäßigt.  Nach der Klassifikation von Köppen und Geiger 
ist der Klimatyp im Planungsraum Cfb. Das Cfb-Klima ist einer der am häufigsten 
anzutreffenden Klimatypen in Mittel- und Westeuropa.  

Die Niederschläge sind relativ gleichmäßig verteilt und die Temperaturen der vier wärmsten 
Monate liegt über dem 10°C-Mittel.1  

Die Jahresdurchschnittstemperatur in der Stadt Penzlin liegt bei 9,25 °C und die jährliche 
Niederschlagsmenge bei 410 mm.  

 

2.2.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter  

Baudenkmale 

Innerhalb des Planungsraumes sind keine Baudenkmale vorhanden, die als Denkmal im Sinne 
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen und als 
Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 

Bodendenkmale 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Geltungsbereich des Vorhabens keine 
Bodendenkmale oder Verdachtsflächen bekannt.  

Die Denkmalfachbehörde, das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, stellt den für die 
Führung der Denkmallisten gemäß § 5 DSchG MV zuständigen unteren 
Denkmalschutzbehörden den Stand der Erfassung (Inventarisierung) der Bodendenkmale als 
Kartengrafiken und seit 2010 tagesaktuell über einen Web-Map- Service (WM-Dienst) zur 
Verfügung. Die Bodendenkmale sind dabei lediglich als unregelmäßige Flächen oder als 
Kreisflächen ausgewiesen. Dabei ist bei den lediglich als Flächen, die sich mitunter überlappen, 
ausgewiesenen Bodendenkmalen von vornherein klar, dass es sich bei diesen Flächen um 
vermutete Bodendenkmale handelt.  

Denn tatsächliche Bodendenkmale haben drei Dimensionen (nicht nur zwei) und müssen, um 
den Status tatsächliche Bodendenkmale gemäß DSchG MV zu erhalten, von den Behörden als 
Körper mindestens so genau bestimmt sein, dass sich die Körper nicht gegenseitig 
durchdringen, von der für die Führung der Denkmalliste zuständigen Vollzugsbehörde nach 
förmlicher Anhörung der Landesdenkmalfachbehörde mit diesen Daten in die 
Bodendenkmalliste aufgenommen sowie der Grundstückseigentümer und die Gemeinde von 
der Eintragung der Denkmale in die Denkmalliste benachrichtigt werden. Mit Urteil vom 27. 
April 2017 hat das Verwaltungsgericht Schwerin (2 A 3548/15 SN) festgestellt, dass das 
Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG MV) keine Ermächtigungsgrundlage 
für Auflagen zur Sicherstellung und Bergung vermuteter Bodendenkmale zu Lasten des 
Bauherrn gibt.  

 

1 http://klima-der-erde.de/koeppen.html 
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2.2.9  Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung  

Bei dem nächstgelegenen europäischen Schutzgebiet handelt es sich um das europäische 
Vogelschutzgebiet DE 2645-402 „Wald- und Seenlandschaft Lieps-Serrahn“ und befindet sich 
östlich in einer Entfernung von ca. 1,5 km zum Planungsraum. 

Das Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung GGB DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen 
und umliegenden Wäldern“ befindet sich südlich in einer Entfernung von ca. 1,5 km zum 
Planungsraum. 

 

 

Abbildung 6: Umliegende Schutzgebiete; GAIA M-V 
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2.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustands 
2.3.1  Entwicklungsprognosen bei der Durchführung der Planung 

Unter Berücksichtigung des oben dargestellten Vorhabens erfolgt nun im Folgenden die 
Beschreibung der Auswirkungen der Planung auf die zu untersuchenden Schutzgüter. 

2.3.1.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Bevölkerung und menschliche Gesundheit 

Mit dem Bebauungsplan soll durch Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes gemäß § 4 
BauNVO Wohngrundstücke innerhalb der Ortslage Werder geschaffen werden. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind mit der Planung generell nicht zu 
erwarten. 
2.3.1.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Im § 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft 
definiert als „Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 
des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich 
beeinträchtigen können.“ 

Innerhalb dieser Unterlage ist zu prüfen, welche Auswirkungen die mit dem Bebauungsplan 
getroffenen Festsetzungen auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt des 
Untersuchungsraumes haben können.  

Auswirkungen in der Bauphase 

Biotope 

Die Beeinträchtigung bis hin zum Entzug von Lebensräumen ist für Pflanzen und Tiere auf den 
Planungsraum selbst begrenzt.  

Biotope und Lebensräume mit einer hervorgehobenen Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz werden nicht überplant. Zu hochwertigen Biotopstrukturen (z.B. Gräben, Wald, 
Feldgehölze) werden Schutzabstände eingehalten. 

Beeinträchtigungen von höheren Arten und Lebensgemeinschaften durch Versiegelung und 
Flächeninanspruchnahme sind deshalb weitestgehend auszuschließen. 

Hochwertige Biotopstrukturen außerhalb des Plangeltungsbereiches werden durch bauliche 
Veränderungen nicht berührt. 
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Fauna 

Im Kapitel 2.2.2 konnte ein erhöhter Untersuchungsbedarf für Amphibien, Reptilien, 
Fledermäuse und Brutvögel abgeleitet werden.  

Auswirkungen in der Bauphase 

 Avifauna 

Avifauna 

Im Untersuchungsraum ist das Vorkommen von Gehölz- und Bodenbrütern potenziell möglich. 
Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrages konnten Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
unter Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

Zur Vermeidung einer Tötung von Bodenbrütern und zur Störungsvermeidung von 
angrenzenden Brutvögeln der Gehölze sollte eine Bauzeitenbeschränkung eingehalten werden, 
d.h. Bauarbeiten sollen nur außerhalb der Brutzeit, das heißt von September bis März erfolgen. 
Bei Baubeginn innerhalb der Brutzeit soll vorher durch einen Gutachter überprüft werden, ob 
ein aktuelles Brutgeschehen im Bereich des festgesetzten Baufeldes ausgeschlossen werden 
kann. 

 Weißstörche  

Weißstörche sind auf offene Landschaften, im allgemeinen Feuchtwiesen, Flussniederungen 
mit zeitweisen Überschwemmungen, extensiv genutzte Wiesen und Weiden als Lebensräume 
angewiesen. Der Weißstorch ist als Kulturfolger in besonderem Maße abhängig von der Art der 
landwirtschaftlichen Nutzung. Der Wegfall von Ackerstilllegungsflächen, Grünlandumbruch 
und der zunehmende Anteil von Raps und Silomais werden als Ursachen für den negativen 
Bestandstrend vermutet (Kaatz 1999, 2001).  

Die Nahrungsgebiete können Entfernungen von bis zu 5 km vom Horst aufweisen (Flade 1994), 
zumeist liegen sie aber weniger als 2 km vom Horst entfernt (Ewert 2002, Ozgo & Bogucki 
1999). 

In der Ortslage Penzlin befindet sich ein Horst, der nachweislich im Jahr 2024 mit drei flüggen 
Jungen besetzt war.  

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans werden ca. 14.388 m² an Grünlandflächen für das 
Allgemeine Wohngebiet und dem geplanten Geh- und Radweg dem Weißstorch als 
potenzielles Nahrungshabitat entzogen.  

Mit der Kompensationsmaßnahme 1 werden Ackerflächen in Dauergrünland als einschürige 
Mähwiese in einem Umfang von ca. 16.149 m² umgewandelt. Die Maßnahmefläche befindet 
sich auf Teilflächen der Flurstücke 13 und 15 der Flur 4 innerhalb der Gemarkung Werder.  

Die Flächen befinden sich im mittelbaren Nahbereich des Planungsraum und dienen zugleich 
als Ausgleich für den Entzug potenzieller Nahrungsflächen des Weißstorches.  
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Abbildung 7 Darstellung der Fläche für die Umwandlung von Acker in extensive Mähwiese 
 

 Reptilien 

Vorzugslebensräume von Reptilien befinden sich nicht im Eingriffsbereich. Ein sporadisches 
Einwandern in das Baufeld ist jedoch möglich. Im Rahmen des Artenschutzfachbeitrages 
konnten Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG unter Einhaltung der Vermeidungs- und 
Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

 Amphibien 

Amphibien sind auf feuchte, schattige Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten angewiesen.  
Angrenzend an den Planungsraum befinden sich Fließgewässer. Das Kleingewässer im 
Planungsraum stellt kein potentielles Laichgewässer dar. Im Geltungsbereich sind jedoch 
unregelmäßige, sporadische Wanderbewegungen von Amphibien nicht auszuschließen. Im 
Rahmen des Artenschutzfachbeitrages konnten Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG 
unter Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

 Fledermäuse 

Im Planungsraum befinden sich keine geeigneten Winterquartiere von Fledermäusen. Ebenfalls 
erfolgen mit der Planung keine Eingriffe in Gehölzstrukturen, die als Sommerlebensräume 
dienen könnten. Der Vorhabenstandort kann auch während der Bauphase als Jagdhabitat 
genutzt werden. Mit den im Artenschutzfachbeitrag beschriebenen Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass für Fledermäuse keine 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände berührt werden. 
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Auswirkungen in der Betriebsphase 

Nach Fertigstellung der Gebäude kann der Planungsraum vollständig besiedelt werden.  

Mögliche Störungen durch die Wohnbebauung sind jedoch nur bedingt abschätzbar. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand ist eine Erheblichkeit etwaiger Störreize nicht abzuleiten.  

Auswirkungen auf die untersuchten Artengruppen der Amphibien, Reptilien und Brutvögel sind 
nicht zu erwarten. Tierarten, die diese Flächen nach der Bauphase besiedeln, finden den 
aufgrund der Eingriffe strukturierten Lebensraum bereits so vor.  

Ein erheblicher und nachhaltiger Funktionsverlust als Lebensraum für Amphibien, Reptilien und 
Brutvögel ist nicht zu erwarten. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen einschließlich der 
biologischen Vielfalt lassen sich bei Einhaltung der festgelegten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen nicht ableiten. 

 

2.3.1.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

Die mit der Planung verbundenen Versiegelungen werden im Rahmen des Eingriffs-
Ausgleichskonzepts kompensiert.  

2.3.1.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

Seitens der unteren Bodenschutz-/ Abfallbehörde wurde angemerkt, dass im Rahmen der 
weiteren Planungsvorbereitung eine bodenkundliche Fachplanung (Bodenkundliche 
Baubegleitung BBB) durch bodenkundlich ausgebildetes Personal zu erfolgen hat, um 
Planungsbedingte Schäden weitestgehend zu vermeiden oder auf ein geringes Maß zu 
reduzieren.  

Diese Bodenkundliche Baubegleitung ist mit der Anzeige des Baubeginns dem Landkreis 
vorzulegen.  

Sollten während der Bauarbeiten erhebliche organoleptische Auffälligkeiten im Baugrund 
festgestellt werden, so ist gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz die untere Bodenschutzbehörde 
zu verständigen.  

Durch den Einsatz der bautechnischen Geräte sowie durch den Fahrzeugverkehr besteht die 
potenzielle Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle). Vor Beginn 
der Bauarbeiten sind deshalb die Baufahrzeuge auf ihren technisch einwandfreien Zustand zu 
prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. Mangelhafte Fahrzeuge und 
Geräte sind von der Baustelle zu entfernen.  
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Gleichzeitig werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle Gefährdung 
hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen Bauausführung 
belehrt. Lagerplätze sind in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, der ein Freisetzen von 
Schadstoffen unterbindet. 

Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung 
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen 
und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der 
umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu kontrollieren und ggf. durchzusetzen.  

Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf 
dem Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. 

Unter Einhaltung dieser Maßnahmen lassen sich negative Auswirkungen oder 
Verunreinigungen des Schutzgutes Bodens vollständig ausschließen. Bei allen geplanten 
Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodenveränderungen, welche eine 
Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, Verlust von 
Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. 

2.3.1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

Grundwasserabsenkungen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich.  

Gemäß des § 55 Wasserhaushaltsgesetzes soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, 
verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 
Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Nach wie vor soll 
das Niederschlagswasser auf dem Gelände entstehungsnah einer Versickerung zugeführt 
werden. 

Durch den zu erwartenden Fahrzeugverkehr besteht während der Bauphase die potenzielle 
Gefährdung der Freisetzung von Schadstoffen (Treibstoffe, Schmieröle) insbesondere in 
Senken, in denen sich das Niederschlagswasser ansammeln kann.  

Vor Beginn von erforderlichen Bauarbeiten sind die Baufahrzeuge auf ihren technisch 
einwandfreien Zustand zu prüfen. Mängel an Fahrzeugen sind umgehend zu beheben. 
Mangelhafte Fahrzeuge und Geräte sind von der Baustelle zu entfernen. 

Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Fahrzeugführer der Baufahrzeuge auf diese potenzielle 
Gefährdung hingewiesen und hinsichtlich einer ordnungsgemäßen und umsichtigen 
Bauausführung belehrt. 
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Ereignet sich trotz umsichtiger Arbeitsweise eine Havarie und kommt es dabei zur Freisetzung 
von Schadstoffen, so ist der verunreinigte Boden umgehend ordnungsgemäß zu entsorgen 
und gegen unbelasteten Boden auszutauschen. Die untere Wasserbehörde des Landkreises ist 
unverzüglich über die Havarie und die eingeleiteten Maßnahmen zu informieren.  

Die Bauleitung hat u. a. die Einhaltung der umweltschutzrelevanten Bestimmungen zu 
kontrollieren und durchzusetzen. Eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung des 
Schutzgutes Wasser durch das bau-, anlage- und betriebsbedingte Gefährdungspotenzial des 
Schadstoffeintrags in Boden-, Grund und Oberflächenwasser ist bei ordnungsgemäßer 
Bauausführung nicht zu erwarten. 

2.3.1.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Allgemeiner Klimaschutz  

Mit der Umsetzung des Vorhabens sind Vollversiegelungen verbunden. Der Vegetationsverlust 
umfasst jedoch nur krautige Vegetation. Gesunde Baumbestände werden erhalten, wodurch 
grundsätzlich keine messbaren Auswirkungen auf die kleinklimatischen Verhältnisse zu 
erwarten sind.  

Anlagebedingt werden sich durch die Baukörper die Rückstrahlungswerte lokal erhöhen. Mit 
der Schaffung von bis zu zehn Wohnhäusern wird sich das Verkehrsaufkommen nur 
geringfügig erhöhen.  

Mit dem Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) wurden bereits 
durch den Gesetzgeber Mindestanforderungen für den Hausbau festgesetzt. 

Ziel dieses Gesetzes ist es, einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen 
Klimaschutzziele zu leisten. Dies soll durch wirtschaftliche, sozialverträgliche und 
effizienzsteigernde Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasemissionen sowie der 
zunehmenden Nutzung von erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme für die 
Energieversorgung von Gebäuden erreicht werden. 

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse des 
Klimaschutzes, der stetigen Reduktion von fossilen Ressourcen und der Minderung der 
Abhängigkeit von Energieimporten dazu beitragen, die energie- und klimapolitischen Ziele der 
Bundesregierung sowie eine weitere Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am 
Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermöglichen. 

Zudem ist laut dem Gesetz seit dem 1. Januar 2024 der Umstieg auf erneuerbare Energien beim 
Einbau neuer Heizungen verpflichtend.  
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Heizungen in Neubauten innerhalb von Neubaugebieten müssen demzufolge mindestens 65 
Prozent erneuerbare Energien nutzen. Spätestens bis zum Jahr 2045 soll die Nutzung von 
fossilen Brennstoffen im Gebäudebereich beendet sein. Dann müssen 
alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 

Erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft und allgemeiner 
Klimaschutz sind mit dem Vorhaben jedoch nicht ableitbar. 

2.3.1.7  Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

Die Zahl der Vollgeschosse wurde im westlichen Wohngebiet auf I und im östlichen 
Wohngebiet auf II begrenzt. Aus der weiteren Festsetzungssystematik zum Maß der baulichen 
Nutzung ergibt sich eine in Bezug auf das Landschaftsbild verträgliche Höhe und Dichte der 
bestehenden baulichen Anlagen.  

Der Planungsraum ist anthropogen vorgeprägt. Aufgrund der derzeitigen Nutzung ist 
vorliegend kein hochwertiger Landschaftsraumraum betroffen.  

Negative Auswirkungen auf das Landschaftsbild lassen sich unter Berücksichtigung der 
anthropogenen Vorprägung, der geringen Eingriffsintensität, der Begrenzung der zulässigen 
Firsthöhe sowie der Gestaltung der baulichen Anlagen nicht ableiten.  

Erhebliche Beeinträchtigungen sind deshalb für das Schutzgut Landschaft nicht zu erwarten.  

2.3.1.8 Auswirkungen auf Schutzgebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung 

Flächen des Naturschutzgebietes werden nicht überbaut. Negative Auswirkungen auf die 
nächstgelegenen europäischen Schutzgebiete sind aufgrund des hohen Abstandes nicht zu 
erwarten. 

Insgesamt besteht weder durch das Vorhaben noch durch ein kumulatives Zusammenwirken 
mit anderen Plänen und Projekten die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Schutzgebietes und seiner maßgeblichen Bestandteile. Eine weitergehende Prüfung ist nicht 
erforderlich. 

Negative Auswirkungen auf die o.g. Schutzgebiete sind aufgrund des Abstandes und 
dem geringen Wirkungsgrad der Planung nicht zu erwarten. 

 

2.3.1.9 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bodendenkmale 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale, die als Denkmal im Sinne des 
Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Denkmalliste des 
Landkreises eingetragen und als Zeitzeugen der Geschichte zu erhalten sind. 
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Bei jeglichen Erd-/ Tiefbauarbeiten können zufällig archäologische Funde und Fundstellen neu 
entdeckt werden. Wenn Funde oder auffällige, ungewöhnliche Bodenverfärbungen oder 
Veränderungen der natürlichen Bodenbeschaffenheit, die von nicht selbstständig erkennbaren 
Bodendenkmalen hervorgerufen worden sind/sein können, entdeckt werden, sind gemäß § 11 
Denkmalschutzgesetz M-V die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises unverzüglich zu 
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder 
Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V, Archäologie und 
Denkmalpflege, mindestens jedoch für 5 Werktage ab Zugang der Anzeige, für die fachliche 
Untersuchung in unverändertem Zustand zu erhalten. 

Baudenkmale 
Im Planungsraum sind keine Baudenkmäler vorhanden. 

2.3.2 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen  

Gefährliche Stoffe im Sinne der Zwölften Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV), die die in Anhang I genannten 
Mengenschwellen überschreiten, werden vorliegend nicht gelagert oder verwendet. Das 
Vorhaben ist nicht in der Lage schwere Unfälle oder Katastrophen zu verursachen.  

2.3.3 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung des 
Vorhabens 

Es ist davon auszugehen, dass bei Nichtdurchführung der Planung die gegenwärtigen 
Flächenausprägungen und Nutzungsstrukturen weiterhin vorhanden sein würden. Dies hätte 
keine wesentlich positiven Auswirkungen auf den Planungsraum.   
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2.3.4 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der 
Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Schutzgutbezogen erfolgt hier eine zusammenfassende Darstellung der Wirkungen des 
geplanten Vorhabens unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern. 

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung 

Unter Punkt 2.3.1 dieser Unterlage konnten keine erheblichen Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes ermittelt werden. Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu 
erwarten. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen konnten 
keine erheblichen Beeinträchtigungen auf das Schutzgut ermittelt werden. Wechselwirkungen 
mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Fläche  

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Boden 

Allgemein besteht die Möglichkeit des Auftretens von Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern Boden, Pflanzen und Tiere und Wasser, denn eine wesentliche Veränderung des 
Bodens führt zu Verschiebungen im Pflanzenbestand, was nachfolgend zu einer Änderung des 
Lebensraums von Tieren führt. Allerdings ist aufgrund der untergeordneten Bedeutung der 
Fläche für den Arten und Biotopschutz eine Beeinträchtigung auszuschließen.  

Schutzgut Wasser 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Luft und allgemeiner Klimaschutz 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Landschaft 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgütern sind nicht erkennbar.  

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Wechselwirkungen mit anderen Schutzgüter sind nicht zu erwarten. 

 

2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Der Planungsraum umfasst Flächen innerhalb der Ortslage Werder, welche bereits einer 
anthropogenen Prägung unterliegen. 
Zielstellung des Vorhabens ist die Errichtung von bis zu zehn Wohnhäusern. Aufgrund der 
Vorprägung des Standortes und dem Anschluss an vorhandene Siedlungsstrukturen erscheint 
die Umsetzung des Vorhabens an diesem Standort als zielführend. 
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3. Weitere Angaben zur Umweltprüfung 

3.1 Beschreibung von methodischen Ansätzen und Schwierigkeiten bzw. 
Kenntnislücken 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens erfolgte verbal argumentativ unter 
Einbeziehung bestehender gutachterlicher Untersuchungen. Hinweise zum Detaillierungsgrad 
und zu den Anforderungen an die Umweltprüfung wurden im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung der zuständigen Fachbehörden ermittelt.    

3.2 Hinweise zur Überwachung (Monitoring) 

Über ein Monitoring überwacht die Kommune die erheblichen Umweltauswirkungen, um 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.  

Das Monitoring-Konzept sieht vor, diese Auswirkungen durch geeignete 
Überwachungsmaßnahmen und eine wissenschaftliche Begleitung in regelmäßigen Intervallen 
nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen zur 
Feinsteuerung abzuleiten. 

Die Stadt Penzlin plant, nach Realisierung des Vorhabens zu prüfen, ob die notwendigerweise 
mit mehr oder weniger deutlichen Unsicherheiten verbundenen Untersuchungen im 
Nachhinein zutreffen bzw. erhebliche unvorhersehbare Umweltauswirkungen aufgetreten sind. 
Die Prüfung erfolgt durch die Einbeziehung entsprechender Fachgutachter. Alle mit dem 
Monitoring-Konzept in Verbindung stehenden Aufwendungen sind durch den Investor zu 
tragen. 

3.3 Erforderliche Sondergutachten 

Innerhalb der Umweltprüfung zum Bebauungsplan wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung 
(Artenschutzfachbeitrag) für den Untersuchungsraum durchgeführt.  

Gegenstand dieser naturschutzfachlichen Bewertung war es zu prüfen, ob sich die 
vorhersehbaren Wirkungen mit entsprechenden Empfindlichkeiten überlagern. Auf Grund der 
unterentwickelten Ausstattung des in Rede stehenden Planungsraumes ist es auszuschließen, 
dass die ökologische Funktion des vom geplanten Vorhaben betroffenen Gebietes als 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte in ihrem räumlichen Zusammenhang zerstört wird.  

Für das oben beschriebene Plangebiet sind zudem keine Wirkungen auf bekannte 
Empfindlichkeiten streng geschützter Arten erkennbar, die die gesetzlich geregelten 
Verbotstatbestände des erheblichen Störens wild lebender Tiere oder die Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfüllen, sofern die Vermeidungsmaßnahmen eingehalten 
werden. Der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes am geplanten Standort stehen 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine naturschutzrechtlichen Belange entgegen.  
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4. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Wirkung des geplanten Wohngebietes auf die Schutzgüter des 
Untersuchungsraums ergab insgesamt, dass die Schutzgüter aufgrund der beschriebenen 
vorhabenbedingten Auswirkungen nicht erheblich oder nachhaltig beeinträchtigt werden.  

Unter Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen ist von keiner Beeinträchtigung 
der relevanten und untersuchten Arten auszugehen. Eine Beeinträchtigung weiterer besonders 
oder streng geschützter Arten ist nicht ableitbar. Während der Betriebsphase sind 
vorhabenbedingt keine Immissionswirkungen im Plangebiet absehbar, die auch nur 
ansatzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Überschreitungen 
gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und 
bewerteten Schutzgüter konnte für dieses Vorhaben im Rahmen der Umweltprüfung 
nicht festgestellt werden. 

 

5. Anhang 

Anhang 01  Biotoptypenkartierung  
Anhang 02 Artenschutzfachbeitrag 
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